
 

Satzung zur 4. Änderung der Satzung zur Festsetzung der Gebührensätze für die 

Straßenreinigung der Stadt Blankenburg (Harz). 

 

Vom 27.11.1991, zuletzt geändert 08.12.2016. 

 

 

§ 1 

 

(1) Der Einheitssatz der jährlichen Gebühren je Meter Frontlänge bzw. Grundstücksbreite wird 

für 

 

Reinigungsklasse 1 auf 10,08 Euro 

Reinigungsklasse 2 auf   5,04 Euro 

festgesetzt. 

 

(2) Die jährliche Mindestgebühr beträgt für 

 

Reinigungsklasse 1   50,40 Euro 

Reinigungsklasse 2   25,20 Euro 

 

 

§ 2 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft 

 

 

 

 

Gez. Heiko Breithaupt 

Bürgermeister 


